
Ina Namen des Deutschen Volkes 

In der Strafsache gegen 
1.) den .Schuhmacher 

2.) den Buchbinder 
1918 in Breslaılediq 

aus Breslau 
1917 in Freiburg, Kreis 

Sbhweidnítz, ledig 
beide in dieser Suche in Strafhaft in der ühtereuchungshaftan 

statt I Leipzig, .Mbltkestrqfie 
wegen Rückfalldiebstahls, Verbrechen gegen Volkeschädl VO user 

hat das Reichsgericht, 2. Strqfsenat, in der Sitzung vom 

30. November 1944, an der teilgenommen haben 

als Richter 
der Senatspräsident Müller 
und die Rbíchsgeriehtsräte Dr. Schwarz, Stumpf 

Dr. flernecke Rietzsch, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Beichsgerichtsrat LW. Dönfifler, 

auf die Nichtigkeitsbeschwerde des Oberreichsanwalts nach 

mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Bus Urteil des Sondergerichts III B r e s l a u vom 

8. März 1944 wird' im Strafauespruch aufgehoben. 
Die Angeklagten werden zum Ibde und zum Verlust der Ehren 

rechte verurteilt„ 

. ̀ .Die Kosten des Verfahrens fallen ihnen zur
 Last. 
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§ 1  des Ãnderungspesetzes gegen beide Angeklagte zu verhängen. 
stützt sic": ı 

J 

eines nachhaltigen Schutzes der Volksgeme inschaft schärfste 
Abwehr verlangt. Das Bahngepäck enthält vielfach; wie allgemein 
bekannt ist und auch von den Angeklagten bei ihren Kqfiferdieb 
stahlen auf großstädtischen Buhnhäfen nicht verkannt werden 
konnte, die gerettete Habe Bombengeschädigter, auf deren Erhal 
Fung diese besonders angewiesen sind, oder die dringendste 
Habe Evakuierter; so verhielt es sich auch Jedenfalls bei zwei 
der von den Verurteilten Geschädigten. Die Entwendung derartiger 
Habe zeugt von einem brutalen Egoismus, der die Volkagemeinschaft 
zu schärfsten Abwehrmaßnahmen zwingt. Auch die Ihhrraddiebstähle 

zeigen eine im höchsten Haße gemeinschaftswidrige Ein: 
Stellung: Los thhrrad ist ein dem schaffenden Volksgenossen zur 
Erreichung seines Arbe itsplatzes vielfach unentbehrliches Werk 
zeug. Sein Verlust legt dem Betroffenen, zumal in der Großstadt 
in der G die Ihhrraddiebstähle begangen hat, schwere Qgfer 
an Kraft und Zeit auf. ES kommt hinzu, daß die Angeklagten ihre 
Beute oder den dafür erzielten Erlös alsbald meist in unsinniger 
Weise, z.B. durch Verwetten, vergeudet haben 

Auch das Sicherungebedürfnis der Heimat erfordert bei Dieb 
stählen von Reisekoffern auf Bahnhöfen schwerste Strafe. Dieb 
stähle an Reisegepäck ~erschüttern das Vertrauen der kämpfenden 
Front zur Heimat und das Vertrauen der Heimat auf die Sicherheit 
und Zuverlässigkeit der Verkehrsbetriebe und die Autorität der 
staatsführung„ Die Volksgenossen fordern daher mit Hecht, daß der 
Staat gefährliche Gewohnheitsverbrecher, die sich fortgesetzt 
an Reisegepäck vergreifen, zum Schutz der Allgemeinheit ausmerzt 

Endlich rechtfertigt auch das Bedürfnis nach gerechter 
sühne die Verhdngung der Todesstrafe gegen beide Verurteilte., 
Wahrend das deutsche Volk in Front und Heimat unter höchster 
Krajtanspannung seine 'Pflicht erfüllt, haben die Angeklagten sich 
unter Abkehr von ehrlicher Jrbeit dem Ferbrechen hingegeben und 
sich damit durch den Uhwert ihrer verkommenen Persönlichkeiten 
außerhalb der Volksgeme inschaft gestellt. Ihre Ausmerzung ist 
daher aus Gründen der Selbstachtung der Volksgemeinschaft geboten 

ima Anteil des Sondergeríchts ist hiernach im StrafMaß 
ungerecht; es war daher insoweit aufzuheben und die Todesstrafe 

Zgâhdberkennung der Ehrenrechte - auf Lebenszeit ` ' auf § }2 StGB„ 
geh., Heller Schwa rz Stumpf flernecke Bi etzsd: 
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